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Reise- und Zahlungsbedingungen

5.4. Wir bitten Sie, Änderungswünsche erst
nachErhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung
undunter Angabeder Reiseauftragsnummer
Ihrem Reisebüro mitzuteilen. Werden nach
Buchung der Reise Änderungen z.B. hin-
sichtlich des Reisetermins, der Unterkunft,
der Abflughäfen oderNamen vorgenommen
ist dies in der Regel nur nach vorheriger
Stornierung der ursprünglich gebuchten
Leistung möglich.
ÄnderungenvonXTOC-undXNEC-Buchungen
sind nicht möglich.
Umbuchungen von Festbuchungen auf
Vorausbuchungen sowie Umbuchungen der
Beförderungs- und Reiseart sowie des
Reisezieles sind nicht möglich.
5.5. Tritt eine Ersatzpersonandie Stelle eines
gemeldeten Teilnehmers, sind wir berech-
tigt, die uns durch die Teilnahme der
Ersatzperson entstehenden Mehrkosten zu
verlangen. TeilnehmerundErsatzpersonhaf-
ten als Gesamtschuldner für den Reisepreis.
Wir können dem Wechsel in der Person des
Reisegastes widersprechen, wenn diese den
besonderen Erfordernissen in bezug auf die
Reise nicht genügt oder gesetzliche
Vorschriften oder behördliche Anordnungen
entgegenstehen.
DieMehrkosten betragen in der Regel 3 33,–
je Person, bei Ferienwohnungen je Ände-
rungsvorgang. Bei vielen Hotels und
Leistungen aus dem Nordamerika Katalog
sowie Linienflügen und Flügen aus den
Bausteinprogrammennach IhrenWünschen,
sindUmbuchungenundNamensänderungen
nur als Neubuchungen und nur nach Platz-
Verfügbarkeit (und Rücksendung eines ggf.
bereits ausgestellten Flugscheines) möglich.
Vor Flugscheinausstellung betragen die
Mehrkosten 3 33,– pro Person. Die Kosten
für Umbuchungen und Namensänderungen
nachAusstellungdesFlugscheines sindabhän-
gig vom gewählten Flugtarif. Einige
Sondertarife erlauben keine Umbuchungen
oder Stornierungen. Ihr Reisebüro informiert
sie vor Buchung über die jeweiligen
Regelungen.
5.6. Wenn zwei oder mehrere Personen
gemeinsam eine Schiffskabine oder ein
Doppel- oderMehrbettzimmergebuchthaben
und keine Ersatzperson an die Stelle eines
zurücktretenden Teilnehmers tritt, sind wir
berechtigt, den vollen Zimmerpreis zu for-
dern oder, wennmöglich, die verbleibenden
Teilnehmer anderweitig unterzubringen.
5.7. Bei Stornierungen sind bereits ausge-
händigte Linienflugscheine, Bahnfahrkarten
oder Fährtickets zurückzugeben, dawir sonst
den vollen Preis berechnen müssen.

6. Reise-Versicherungen

EineReiserücktrittskosten-Versicherung sowie
eine Reisekranken-Versicherung sind im
Reisepreis nicht eingeschlossen. Wir emp-
fehlen dringend dien Abschluss dieser
Versicherungen, und zwar unmittelbar bei
Buchung der Reise. Für Ihre Sicherheit ins-
gesamt empfehlen wir den Abschluss eines
speziellenReiseschutzpakets der Europäische
Reiseversicherung AG. In den Anzeigen in
unseren Katalogen oder im Reisebüro kön-
nenSie sichnäherdarüber informieren.Wenn
ein Versicherungsfall eintritt, ist die Europä-
ischeReiseversicherungAG, 81605München,
unverzüglich zu benachrichtigen. Wir sind
mit der Schadensregulierung nicht befasst.

7. Rücktritt durch den Reiseveranstalter

Wird eine ausdrücklich ausgeschriebeneund
in der Reisebestätigung genannte Mindest-
teilnehmerzahlnicht erreicht, sindwirberech-
tigt, die Reise bis zu sechs Wochen vor
Reisebeginn abzusagen. Auf den Reisepreis
geleistete Zahlungen werden unverzüglich
erstattet. In diesem Fall stehen Ihnen die in
Ziffer 4.3, letzter Absatz genannten Rechte
zu.

8. Gewährleistung

8.1. Sollte eineReiseleistungnicht odernicht
vertragsgemäß erbracht werden, so können
Sie innerhalb angemessener Zeit Abhilfe ver-
langen. Wir sind berechtigt, mit Erbringung
einer gleich- oder höherwertigen Ersatz-
leistung Abhilfe zu schaffen. Wir können die
Abhilfe jedoch verweigern, wenn sie einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
Nach Reiseende können Sie eine Minderung
des Reisepreises geltend machen, falls
Reiseleistungennicht vertragsgemäßerbracht
und Sie deren Anzeige vor Ort nicht schuld-
haft unterlassen haben. Wird eine Reise in
Folge einesMangels erheblich beeinträchtigt
und leistenwir innerhalb angemessener Frist
keine Abhilfe oder bedarf es keiner
Fristsetzung, weil Abhilfe unmöglich ist oder
verweigert wird oder die Kündigung des
Vertrages durch ein besonderes Interesse
Ihrerseits gerechtfertigt ist, so können Sie, im
Eigeninteresse am besten schriftlich, den
Reisevertrag im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen kündigen.
8.2. Bei eventuell auftretenden Leistungs-
störungen sind Sie verpflichtet, im Rahmen
der gesetzlichenBestimmungen alles zu tun,
um zu einer Behebung der Störung beizu-
tragen und eventuell entstehenden Schaden
gering zu halten. Sofern Ihr Gepäck bei
Flugreisen verlorengehtoderbeschädigtwird,
müssen Sie unbedingt eine Schadensanzeige
(P.I.R.) an Ort und Stelle bei der Fluggesell-
schaft erstatten, die die Beförderung durch-
geführt hat. Nach den Beförderungsbedin-
gungen der Fluggesellschaften ist die
Schadensanzeige in der Regel Voraussetzung
für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Im
Übrigen ist derVerlust, dieBeschädigungoder
die Fehlleitung von Reisegepäck der
Reiseleitunganzuzeigen. FürdenVerlust bzw.
dieBeschädigungvonWertgegenständenoder
Geld im aufgegebenen Gepäck übernehmen
wir keine Haftung.
8.3. Unsere Reiseleitung ist nicht befugt,
Ansprüche anzuerkennen.

9. Haftung, Verjährung

9.1. Für Leistungsstörungen, Personen- und
Sachschäden im Zusammenhang mit
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich
vermitteltwerden (z. B. Sportveranstaltungen,
Ausflüge, Mietwagen etc.) und die in der
Reiseausschreibung und Bestätigung aus-
drücklich als Fremdleistung gekennzeichnet
werden, haften wir auch bei Teilnahme der
ReiseleitungandiesenSonderveranstaltungen
nicht.
9.2. Unsere Haftung aus dem Reisevertrag
für Schäden, die nicht Körperschäden sind,
ist auf die Höhe des dreifachen Reisepreises
beschränkt, 1. soweit ein Schaden des
Reisegastesweder vorsätzlichnoch grob fahr-
lässig herbeigeführtwirdoder 2.wir für einen
demReisendenentstehenden Schadenallein
wegen eines Verschuldens eines Leistungs-
trägers verantwortlich sind.
9.3. Unsere Haftung ist ausgeschlossen oder
beschränkt soweit aufgrund internationaler
Übereinkommen oder auf solchen beruhen-
der gesetzlicher Vorschriften, die auf die von
einem Leistungsträger zu erbringenden
Leistungenanzuwenden sind, dessenHaftung
ebenfalls ausgeschlossenoder beschränkt ist.
9.4. Für alle Schadensersatzansprüche aus
unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haften
wir jeweils je Kunde und Reise bei Sach-
schäden bis zur Höhe des dreifachen Reise-
preises. Möglicherweise darüber hinausge-
hende Ansprüche nach dem Montrealer
Übereinkommen im Zusammenhang mit
Reisegepäck bleiben unberührt. In diesem
ZusammenhangempfehlenwirdenAbschluss
des Komplett- bzw. Basisschutzes in Ihrem
Reisebürooder bei unserer Flughafenstation.
9.5. a) Sämtliche in Betracht kommenden

vertraglichen Ansprüche wegen nicht ver-
tragsgemäßer Erbringung der Reise müssen
Sie innerhalb eines Monats nach dem ver-
traglich vereinbarten Reiseende möglichst
schriftlich bei uns geltend machen.
Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von
Gepäckschädenoder Zustellungsverzögerun-
gen beim Gepäck im Zusammenhang mit
Flügen gemäß Ziffer 8.2., wenn Gewähr-
leistungsrechte aus dem § 651 c Abs. 3, § 651
d, § 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht
werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen
Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein
Schadenersatzanspruch wegen Gepäckver-
spätungbinnen21TagennachAushändigung
geltend zu machen.
b) Ansprüche aus unerlaubter Handlung,
soweit es sich nicht um einen Personen-
schadenhandelt,müssen Sie innerhalb eines
Monats nach dem vertraglich vereinbarten
Reiseende möglichst schriftlich bei uns gel-
tend machen.
c) Bei Personenschäden sind Ansprüche aus
unerlaubterHandlungbei uns innerhalb von
einemMonat nach vertraglich vereinbartem
Reiseende geltend zu machen, soweit
Kenntnis von Schädiger oder schädigendem
Ereignis innerhalbder vertraglichenReisezeit
besteht oder eine Kenntnis hätte bestehen
müssen.
Nach dem Ablauf vorstehender Fristen kön-
nen Sie Ansprüche nur dann noch geltend
machen,wenn Sie ander Einhaltungder Frist
ohne Ihr Verschulden gehindert waren. 9.6.
Vertragliche Ansprüche des Reisenden ver-
jähren in einem Jahr, beginnend mit dem
Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag
enden sollte. Ansprüche aus unerlaubter
Handlung, soweit keine Verletzung des
Körpers, derGesundheit oderder Freiheit vor-
liegt, verjähren in einem Jahr, beginnend ab
demTag, andemdie Reise nachdemVertrag
enden sollte, soweit die Verletzungnicht vor-
sätzlich erfolgte. Imübrigengeltendie gesetz-
lichen Bestimmungen. Schweben Verhand-
lungenüber von IhnenerhobeneAnsprüche,
ist die Verjährung gehemmt bis Sie oder wir
die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gern.DieVerjährung tritt frühestens3Monate
nach dem Ende der Hemmung ein.
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter
Handlung wegen Körperverletzung oder
Tötung verjähren in 3 Jahren.

10. Pass-, Visa-, und Gesundheitsbestim-
mungen

10.1. Bitte beachten Sie unsere Informa-
tionen zu Pass-, Visa- und Gesundheits-
vorschriften Ihres Reiselandes, denn Sie sind
für die Einhaltung dieser Bestimmungen
selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus
der Nichtbefolgung erwachsen, gehen zu
Ihren Lasten, es sei denn,wir hätten Sie nicht
oder falsch informiert. Diese Informationen
gelten für die Bürger der Bundesrepublik
Deutschland, sofern sie im Besitz eines von
ihr ausgestellten Passes bzw. Personal-
ausweises sind. Sind Sie Ausländer oder
Inhaber eines Fremdpasses, müssen Sie oft
andereBestimmungenbeachten. Bitte erfra-
gen Sie diese bei dem zuständigen Konsulat.
10.2. Wir haften nicht für die rechtzeitige
Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durchdie jeweiligediplomatischeVertretung,
wenn Sie uns mit der Besorgung beauftragt
haben, es sei denn, dass die Verzögerung von
uns zu vertreten ist.
10.3. Technische Einrichtungenentsprechen
im Ausland nicht immer dem deutschen
Standard. Bitte beachten Siedaherunbedingt
evtl. Benutzungshinweise.

11. Informationspflichtenüberdie Identität
des ausführenden Luftfahrtunternehmens

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von
Fluggästen über die Identität des ausführen-
den Luftfahrtunternehmens (EU2111/05) ver-

pflichtet uns, Sie über die Identität der aus-
führendenFluggesellschaft(en) sämtlicher im
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringen-
den Flugbeförderungsleistungen bei der
Buchung zu informieren.
Steht bei der Buchung die ausführende
Fluggesellschaft nochnicht fest, sonennenwir
Ihnen die Fluggesellschaft bzw. die Flug-
gesellschaften, die wahrscheinlich den Flug
durchführen wird bzw. werden.
Sobald wir wissen, welche Fluggesellschaft
den Flug durchführen wird, werden wir Sie
darüber informieren.
Wechselt die Ihnen als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, wer-
denwir SieüberdenWechsel informieren.Wir
werden unverzüglich alle angemessenen
Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass
Sie so rasch wie möglich über den Wechsel
unterrichtet werden.
Die Gemeinsame Liste der EU ist über die
Internetseite
www.neckermann-reisen.de/
www.thomascook-reisen.de abrufbar.

12. Datenschutz und allgemeine Bestim-
mungen

12.1. Die Erhebungen und Verarbeitungen
allerpersonenbezogenenDatenerfolgennach
den deutschen gesetzlichen Datenschutz-
bestimmungen. Es werden nur solche per-
sönlichenDatenerhobenundanPartnerwei-
tergeleitet, die zur Abwicklung Ihrer Reise
notwendig sind.DieseundunsereMitarbeiter
sind von uns zur Verschwiegenheit auf das
Datengeheimnis verpflichtet.
Der weiteren Nutzung Ihrer persönlichen
Daten zu Werbezwecken und/oder der
Weitergabe dieser Daten zu Werbezwecken
können Sie jederzeit durch Mitteilung an
Thomas Cook AG, Abteilung DMS, Thomas-
Cook-Platz 1, 61440 Oberursel, widerspre-
chen. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs wer-
den wir die weitere Zusendung von
Werbemitteln einschließlich unseres
Kataloges unverzüglich einstellen und/oder
Ihre Daten nichtmehr fürWerbezweckewei-
tergeben.
Ist Ihre Reise kreditfinanziert, pflegen wir
zum Zwecke der Kreditprüfung und
Bonitätsüberwachung sowie für
Marketingzwecke einen Datenaustauschmit
anderen Konzerndienstleistungsunterneh-
men und ggf. mit der Schufa und der
Fa. Informa GmbH, Freiburger Str. 7, 75179
Pforzheim. Ihre schutzwürdigenBelangewer-
den dabei von uns berücksichtigt.
Datenübermittlung an staatliche Stellenoder
Behörden erfolgen nur im Rahmen gültiger
Rechtsvorschriften.
Die Zollbehörden der USA haben alle
Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, die
Flug- und Reservierungsdaten jedes Passa-
gieres zur Verfügung zu stellen. Diese Daten
werden von den USA Zollbehörden aus-
schließlich zu Sicherheitszwecken verwendet.
12.2. Alle Angaben in unseren Prospekten
werden vorbehaltlich gesetzlicher oder
behördlicher Genehmigungen veröffentlicht.
Einzelheiten dieser Prospekte entsprechen
dem Stand bei Drucklegung.
12.3. Mit der Veröffentlichung neuer
Prospekte verlieren alle unsere früheren
Publikationenüber gleichlautendeReiseziele
und Termine ihre Gültigkeit.
12.4. Erkennbare Druck- und Rechenfehler
berechtigen uns zur Anfechtung des
Reisevertrages.
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